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Die Regelung zum Bewohnerparken im Umfeld der 
Eckstallerstraße ist ein sogenanntes Mischparken. Dies 
sind Stellplätze, welche sowohl von Bewohnern als auch 
von Kurzzeitparkern mit Parkscheibe gleichberechtigt ge-
nutzt werden können. Auf Wunsch aus der Anwohner-
schaft wurde das Parken mit Parkscheibe auf 3 Stunden 
ausgeweitet.

Die Regelungen gelten immer von Montag bis Freitag 
von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Außerhalb dieses Zeit-
raums sowie an Feiertagen und an Wochenenden ist 
das Parken für Bewohner und sonstige Verkehrsteilnehmer 
frei.

Vorangegangen war ein Probebetrieb, welcher zweimal 
verlängert wurde, um sicherstellen zu können, dass die 
beobachtete Verbesserung der Parksituation unbeein-
flusst durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
den Verkehr war. Verschiedene Erhebungen, eine Bür-
gerveranstaltung und eine Anwohnerbefragung zeigten 
den Bedarf eines Bewohnerparkgebietes. 

Amt für Verkehrsmanagement 
und Geoinformation
Spitalstraße 3
Technisches Rathaus
D-85049 Ingolstadt

Telefon : 0841 305-2321
Telefax : 0841 305-2330
E-Mail : vmg@ingolstadt.de

Parken im Umfeld der Eckstallerstraße

Kontakt

Stadt Ingolstadt
Amt für Verkehrsmanagement
und Geoinformation

M U S T E R

Bewohnerparkausweis

Alle Bewohner mit eigenem Pkw, Führerschein sowie 
Hauptwohnsitz innerhalb des Bewohnerparkgebiets, 
können einen Parkausweis beantragen, sofern sie keinen 
privaten Stellplatz nachweisen können.

Hierfür benötigen Sie folgende Unterlagen:
- Personalausweis oder Reisepass
- Führerschein
- Fahrzeugschein
- Halterbestätigung (wenn Halter andere Person)
- ggfs. Leasingunterlagen
- Nachweis, dass kein Kfz-Abstellplatz / keine Garage 
vorhanden ist (z.B. Bescheinigung vom Vermieter oder 
Auszug aus dem Mietvertrag / Kaufvertrag)

Die Gebühr für den Erst- und den Verlängerungsantrag 
beträgt für ein Jahr 30 €. Die Gebühr für eine Änderung 
des Kfz-Kennzeichens beträgt 15 €.

Sie können Ihren Bewohnerparkausweis hier beantragen: 

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation, 
Technisches Rathaus, Spitalstraße 3
Zimmer 328
Telefon: 0841/305-2333 oder -2334 
E-Mail: bewohnerparken@ingolstadt.de



ParkregelungenRegelung der öffentlichen Stellplätze im Umfeld der Eckstallerstraße

Zonenregelung
Alle Stellplätze stehen Montag bis 
Freitag außer an Feiertagen von
8 bis 18 Uhr sowohl den Bewohnern 
mit Bewohnerparkausweis zeitlich 
uneingeschränkt als auch Kurzparkern 
mit Parkscheibe bis zu 3 Stunden zur 
Verfügung.
Außerhalb dieses Zeitraums ist das 
Parken für alle ohne Einschränkung 
möglich.

Eingeschränktes Haltverbot
Halten bis zu 3 Minuten Dauer.
Ein- und Aussteigen.
Be- und Entladen ohne zeitliche 
Vorgabe, sofern die Ladetätigkeit ohne 
Verzögerung durchgeführt wird.

Zeitliche Beschränkung
Von 8:00 bis 18:00 Uhr wie 
eingeschränktes Haltverbot, sonst 
keine Regelung

Absolutes Haltverbot
Kein Halten oder Parken erlaubt

Parken ist aufgrund der zu geringen 
Straßenbreite nicht zulässig

8 - 18 h

3 Std.
ANKUNFTSZEIT

Bewohner
mit Parkausweis Nr. ||||||||

frei

Zeitliche Beschränkung
Von 7:00 bis 19:00 Uhr wie 
eingeschränktes Haltverbot, sonst 
keine Regelung

8 - 18 h

7 - 19 h
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